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Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Bernhard, Kolleginnen und Kollegen haben am 

9. November 2017 unter der Nr. 3/J an meinen Vorgänger eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Mahnmal in Maly Trostinec gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1-5: 

 

Mit Grundsatzbeschluss des Ministerrates vom 19. Dezember 2017 wurde 

festgehalten, dass der Bundesregierung die Errichtung einer würdigen Gedenkstätte 

ein besonderes Anliegen ist. Dementsprechend soll eine Delegation des 

Bundeskanzleramtes die Verhältnisse vor Ort noch im Jänner 2018 so weit klären, 

dass die Erarbeitung eines Konzepts in Abstimmung mit den zuständigen Stellen vor 

Ort rasch erfolgen und dieses spätestens im Jahr 2019 umgesetzt werden kann. Das 

Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 

sind mit dem Verein IM-MER in Kontakt. Die Abklärung vor Ort erfolgt insbesondere 

durch die Österreichische Botschaft Minsk. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

KURZ 
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